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Human Security

MENSCHENRECHT UND SICHERHEIT –
MENSCHENRECHT AUF SICHERHEIT?

Die Menschenrechte, um die es in den Menschenrechts-
berichten geht, sind im Wesentlichen die bürgerlichen 
Freiheitsrechte. Die beiden Berichte zur menschlichen 
Sicherheit berichten über den Stand der Beachtung 
eines postulierten Menschenrechtes auf Sicherheit, in 
den je unterschiedlichen, beschriebenen Defi nitionen 
von Sicherheit. (Siehe S. 15) Im Human Security Report 
ist es das Recht auf körperliche Unversehrtheit durch die 
Aktivitäten anderer Menschen, in Human Security Now 
das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit 
aus jeglicher Verursachungsquelle.

Menschenrecht auf Sicherheit im Bild
Die Zeichner Wozniaak und Maquette haben für den Europarat die Europäische Konvention 
der Menschenrechte illustriert. 
◆ Welche Menschenrechte werden auf diesen Bildern dargestellt? 
◆ Zeichnen/gestalten Sie ein Bild zum Thema „Menschenrecht auf Sicherheit“.

MENSCHENRECHTE

Freiheits- und Schutzrechte
Menschenrechte der „ersten Generation“ – umfassen die 
„klassischen“ individuellen politischen Freiheitsrechte.
Äußere Freiheiten:
◆ Schutz vor staatlichen Eingriffen in die persönliche 
Rechtssphäre, z. B.: Recht auf Leben; Freiheit der Person; 
Verbot von Folter; Verbot von Ausweisung.
Innere Freiheiten:
◆ Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Persönlichkeits-
sphäre, z. B.: Gedankens-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit; Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit.
Gleichheits- und Sozialrechte
Menschenrechte der „zweiten Generation“ – umfassen wirt-
schaftliche und soziale Standards als Individualrechte.
◆ Fürsoge des Staates für seine Bewohner, z. B.: Recht 
auf Arbeit; Recht auf Wohnung; Recht auf gerechtes Ent-
gelt; Recht auf soziale Sicherheit
Entwicklungsrechte
Menschenrechte der „dritten Generation“ – sind kollek-
tive Rechte auf Frieden und Entwicklung.
◆ Wohlfahrtsziele der Staatengemeinschaft, z. B.: Recht, 
sich von den Fesseln der Fremdherrschaft zu befreien;
◆ Recht auf eine eigene wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung; Recht auf intakte Umwelt.

Ein Menschenrecht auf Sicherheit!?
◆ Was spricht dafür, was dagegen ein Menschenrecht 
auf „Sicherheit“ im Rahmen einer Menschenrechtskon-
vention zu verankern?
◆ In welchen Artikeln der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenreche kommt der Sicherheitsaspekt bereits 
explizit vor? (Vgl. z. B. Art. 3, 22)
◆ Wie könnte ein Menschenrecht auf Sicherheit formu-
liert sein? Formulieren Sie einen Artikel vor dem Hinter-
grund eines „engen“ und eines „weiten“ Verständnisses 
von „Human Security“ (siehe Tabelle Seite 15).
◆ Was könnte ein Menschenrecht auf Sicherheit bewir-
ken, wem würde es nützen? Wie könnte es durchgesetzt 
werden?
Pro und Kontra – Kontroversen um Menschenrechte
Menschenrechte werden in Gesellschaft und Politik oft 
kontrovers behandelt. Diskutieren Sie in Form einer 
„Pro-Kontra-Debatte“ einige dieser strittigen Fragen 
um Menschenrechte z. B.: 
◆ Warum haben Menschen überhaupt Rechte, was ist 
der Geltungsgrund von Menschenrechten?
◆ Haben alle Menschen Anspruch auf die gleichen 
Rechte oder dürfen verschiedene Typen von Rechten 
verschiedenen Gruppen zugeteilt werden? 
◆ Kann man (oder muss man vielleicht sogar) Menschen-
rechte durch militärische Interventionen erzwingen?

Auch in der Menschenrechts-
debatte wird seit langem 
eine Ausweitung über die 
bürgerlichen Freiheitsrechte 
hinaus diskutiert. Im Pakt 
über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte von 1966 
verpfl ichten sich die Staaten 
unter anderem dazu, das Recht 
auf angemessenen Lebensstan-
dard, auf Schutz vor Hunger, 
auf Gesundheit und Bildung 
anzuerkennen. 
So betrachtet ist das Konzept 
menschlicher Sicherheit ein er-
neuter Versuch, auf die Gesamt-
heit der Faktoren hinzuweisen, 
die die Existenz und das Leben 
von Menschen bedrohen – über 
die Verletzung bürgerlicher 
Freiheitsrechte einerseits und 
zwischenstaatliche Kriege an-
dererseits hinaus.
Michael Brozska: Human Secu-
rity – mehr als ein Schlagwort? 
Auszug aus Friedensgutachten 
2004. 

„Eine der wichtigsten Ursachen von Menschenrechtsverletzungen sind 
bewaffnete Konfl ikte. Neben Maßnahmen zur sozio-ökonomischen 
Entwickung und der Verhinderung von Waffenexporten in Krisenge-
biete erscheinen deshalb Strategien zur friedlichen Konfl iktbeilegung 
und Krisenprävention besonders geeignet, die Einhaltung der Men-
schenrechte zu unterstützen.“
Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg.): Globale Trends 93/94. 
Daten zur Weltentwicklung. Fischer Verlag, Frankfurt/M. 1993, S. 103 f.
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